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gige Sachverständige beiziehen. Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Departe-
ments. 
2 Die Stiftung sorgt dafür, dass die schweizerischen Programmveranstalter und die 
wissenschaftliche Forschung über hinreichende Daten zur Radio- und Fernseh-
nutzung verfügen. Konzessionierten Veranstaltern in Berg- und Randregionen 
müssen die Daten in vergleichbarer Qualität zur Verfügung stehen wie den übrigen 
Veranstaltern. 

Art. 79 Berichterstattung und Abgabe von Daten 
1 Die Stiftung veröffentlicht mindestens einmal jährlich die wichtigsten Ergebnisse 
ihrer Erhebungen. 
2 Sie stellt die grundlegenden Nutzungsdaten Dritten zu kostendeckenden Preisen zur 
Verfügung. Der universitären Forschung und dem Bundesamt werden die Daten 
unentgeltlich überlassen. 

Art. 80 Organisation 
1 Die Stiftung regelt ihre Organisation und ihre Tätigkeiten in einem Reglement, das 
vom Departement zu genehmigen ist. 
2 Der Stiftungsrat und die Verwaltungsräte allfälliger Tochtergesellschaften bestehen 
aus gleich vielen Vertreterinnen und Vertretern der SRG wie der übrigen schweize-
rischen Veranstalter. Daneben werden andere Personen in den Stiftungsrat bezie-
hungsweise in die Verwaltungsräte gewählt. 
3 Das Departement wählt den Stiftungsrat. Es berücksichtigt dabei die Vorschläge der 
Betroffenen. 

Art. 81 Finanzbeitrag 
1 Die Stiftung erhält jährlich einen Beitrag aus dem Ertrag der Empfangsgebühren an 
die Entwicklung und Beschaffung von Erhebungsmethoden und -systemen. 
2 Der Bundesrat legt den Betrag anlässlich der Festlegung der Höhe der Empfangs-
gebühren fest. 
3 Das Subventionsgesetz vom 5. Oktober 199026 ist anwendbar. Tätigkeiten nach den 
Artikeln 78 und 79 sind von allfälligen anderen Tätigkeiten in der Buchhaltung der 
Stiftung und allfälliger Tochtergesellschaften zu trennen. 

6. Titel: Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen 

Art. 82 Zusammensetzung 
1 Die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (Beschwerdeinstanz) 
besteht aus neun nebenamtlichen Mitgliedern. 
  

26 SR 616.1 
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2 Der Bundesrat wählt die Mitglieder der Beschwerdeinstanz und bestimmt den 
Präsidenten oder die Präsidentin. 
3 Der Beschwerdeinstanz nicht angehören dürfen: 

a. Mitglieder der Bundesversammlung; 
b. Personen im Dienst des Bundes; 
c. Mitglieder von Organen schweizerischer Programmveranstalter sowie Per-

sonen, die in einem entsprechenden Arbeitsverhältnis stehen. 
4 Tritt eine Unvereinbarkeit ein, so erklärt die betroffene Person, für welches der 
beiden Ämter sie sich entscheidet. Entscheidet sie sich für ein Amt nach Absatz 3, so 
scheidet sie spätestens vier Monate nach Feststellung der Unvereinbarkeit aus der 
Beschwerdeinstanz aus. 

Art. 83 Aufgaben 
1 Die Beschwerdeinstanz ist zuständig für: 

a. die Behandlung von Beschwerden über den Inhalt redaktioneller Sendungen 
(Art. 94); 

b. die Wahl und die Beaufsichtigung der Ombudsstellen (Art. 91). 
2 Sie erstattet dem Bundesrat jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

Art. 84 Unabhängigkeit 
Die Beschwerdeinstanz ist unabhängig und an keine Weisungen von Bundes-
versammlung, Bundesrat und Bundesverwaltung gebunden. Vorbehalten bleibt das 
Weisungsrecht nach Artikel 104 Absatz 2. 

Art. 85 Organisation 
1 Soweit der Bundesrat keine abweichenden Regeln vorsieht, ist die Kommis-
sionenverordnung vom 3. Juni 199627 anwendbar. 
2 Die Beschwerdeinstanz organisiert sich selbst. Sie erlässt ein Reglement über ihre 
Organisation und Geschäftsführung. Dieses bedarf der Genehmigung durch den 
Bundesrat. 
3 Die Beschwerdeinstanz verfügt über ein selbständiges Sekretariat. Sie regelt dessen 
Aufgaben im Reglement nach Absatz 2. Das Dienstverhältnis des Sekretariatsperso-
nals richtet sich nach der Personalgesetzgebung des Bundes. 

  

27 [AS 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 Ziff. II. AS 2009 6137 Ziff. II 1]. Siehe heute:  
die Art. 8a ff. der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom  
25. November 1998 (SR 172.010.1). 
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7. Titel: Aufsicht und Rechtsschutz 
1. Kapitel: Allgemeine Aufsicht 
1. Abschnitt: Verfahren 

Art. 86 Grundsätze 
1 Das Bundesamt wacht darüber, dass dieses Gesetz und die Ausführungsbestim-
mungen, die Konzession sowie die einschlägigen internationalen Übereinkommen 
eingehalten werden. Für die Behandlung von Beschwerden über den Inhalt redaktio-
neller Sendungen (Art. 83 Abs. 1 Bst. a) ist die Beschwerdeinstanz zuständig 
2 Aufsichtsmassnahmen, die sich auf Produktion und Vorbereitung der Programme 
beziehen, sowie reine Zweckmässigkeitskontrollen sind nicht zulässig. 
3 Auf das Aufsichtsverfahren sind die Bestimmungen des VwVG 28  anwendbar, 
sofern das vorliegende Gesetz nicht davon abweicht. 
4 Im Verfahren der Aufsicht über redaktionelle Sendungen (Art. 91–98) sind keine 
vorsorglichen Massnahmen zulässig. 
5 Die Beschwerdeinstanz beurteilt einzig Beschwerden gegen ausgestrahlte Radio- 
und Fernsehsendungen schweizerischer Veranstalter. Sie wird nicht von Amtes 
wegen tätig. 

Art. 87 Öffentlichkeit 
1 Die Aufsichtsbehörden orientieren die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. Sie können 
insbesondere die administrativen und strafrechtlichen Entscheide veröffentlichen und 
im Abrufverfahren zugänglich machen. 
2 Sie dürfen keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben. 

Art. 88 Datenschutz 
1 Die Aufsichtsbehörden können besonders schützenswerte Daten bearbeiten, wenn 
dies für die Erfüllung der durch dieses Gesetz auferlegten Aufgaben notwendig ist. 
2 Die Datenbearbeitung der Aufsichtsbehörden und die Aufsicht darüber richten sich 
nach den für Bundesorgane geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
19. Juni 199229 über den Datenschutz. 

  

28 SR 172.021 
29 SR 235.1 
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2. Abschnitt: Massnahmen bei Rechtsverletzungen 

Art. 89 Allgemeines 
1 Stellt die Aufsichtsbehörde eine Rechtsverletzung fest, so kann sie: 

a. von der für die Verletzung verantwortlichen natürlichen oder juristischen 
Person verlangen: 
1. den Mangel zu beheben und Massnahmen zu treffen, damit die Verlet-

zung sich nicht wiederholt, 
2. sie über die getroffenen Vorkehren zu unterrichten, 
3. dem Bund die Einnahmen abzuliefern, welche durch die Verletzung er-

zielt wurden; 
b. dem Departement beantragen, die Konzession durch Auflagen zu ergänzen, 

sie einzuschränken, zu suspendieren oder zu entziehen. 
2 Das Departement kann auf Antrag der Beschwerdeinstanz (Art. 97 Abs. 4 zweiter 
Satz) das Programm verbieten oder die Sendetätigkeit an Auflagen knüpfen. 

Art. 90 Verwaltungssanktionen 
1 Die Aufsichtsbehörde kann mit einem Betrag von bis zu 10 Prozent des in den 
letzten drei Geschäftsjahren durchschnittlich in der Schweiz erzielten Jahresumsatzes 
belasten, wer: 

a. gegen eine rechtskräftige Verfügung der Aufsichtsbehörde oder gegen einen 
rechtskräftigen Entscheid der Rechtsmittelbehörde verstösst; 

b. in schwerer Weise gegen Bestimmungen der Konzession verstösst; 
c. Vorschriften über Werbung und Sponsoring verletzt, die in diesem Gesetz 

(Art. 4, 5 und 9–14), den Ausführungsbestimmungen, der Konzession sowie 
den einschlägigen internationalen Übereinkommen enthalten sind; 

d. die Vorschriften über die Verbreitungspflicht (Art. 55) verletzt; 
e. die Pflicht zur Gewährung des Kurzberichterstattungsrechts bei öffentlichen 

Ereignissen (Art. 72) nicht einhält; 
f. den freien Zugang zu Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-

tung (Art. 73) nicht gewährt; 
g. gegen Massnahmen im Sinn von Artikel 75 (Medienkonzentration) verstösst; 
h. nach Androhung einer Sanktion im Sinne von Artikel 97 innerhalb eines 

Jahres die Pflichten über den Inhalt redaktioneller Sendungen (Art. 4 Abs. 1 
und 3, Art. 5 sowie rechtswidrige Verweigerung des Zugangs zum Pro-
gramm) verletzt. 

2 Mit einem Betrag bis zu 10 000 Franken kann belastet werden, wer einer der 
folgenden Pflichten nicht, verspätet oder unvollständig nachkommt oder dabei eine 
falsche Angabe macht: 
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a. Meldepflicht (Art. 3); 
b. Bekanntmachungspflichten (Art. 8); 
c. Meldepflicht über die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring (Art. 15); 
d. Meldepflicht über Beteiligungen (Art. 16); 
e. Auskunftspflicht (Art. 17); 
f. Pflicht zur Berichterstattung (Art. 18); 
g. Pflicht zum Einreichen statistischer Angaben (Art. 19); 
h. Pflicht zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von Programmen (Art. 20) oder 

zur Erhaltung von Programmen (Art. 21); 
i. Pflichten der SRG (Art. 29); 
j. Pflichten für Veranstalter mit einer Konzession mit Gebührenanteil (Art. 41); 
k. Pflicht zur Mitteilung der Übertragung der Konzession (Art. 48); 
l. Pflicht, beim Verbreiten oder Verbreitenlassen von Programmen das vom 

Bundesrat bestimmte Konzessionsgebiet zu beachten (Art. 52 Abs. 3); 
m. Verbreiten vorgeschriebener Programme auf bevorzugten Kanalplätzen 

(Art. 62); 
n. Auskunfts- und Herausgabepflicht (Art. 63 Abs. 3). 

3 Bei der Bemessung der Sanktion berücksichtigt die Aufsichtsbehörde insbesondere 
die Schwere des Verstosses sowie die finanziellen Verhältnisse der sanktionierten 
juristischen oder natürlichen Person. 

2. Kapitel: Aufsicht über den Inhalt redaktioneller Sendungen 
1. Abschnitt: Beanstandungsverfahren bei der Ombudsstelle 

Art. 91 Ombudsstellen 
1 Die Beschwerdeinstanz bestimmt für die Regionen der drei Amtssprachen je eine 
unabhängige Ombudsstelle, die ihr administrativ zugeordnet ist. 
2 Die SRG sieht eigene unabhängige Ombudsstellen vor. 
3 Die Ombudsstellen behandeln Beanstandungen gegen: 

a. ausgestrahlte redaktionelle Sendungen wegen Verletzung der Artikel 4 und 5 
dieses Gesetzes oder des für die schweizerischen Programmveranstalter ver-
bindlichen internationalen Rechts; 

b. die Verweigerung des Zugangs zum Programm schweizerischer Veranstalter. 
4 Die sprachregionalen Ombudsstellen stehen unter der Aufsicht der Beschwerde-
instanz. 
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Art. 92 Beanstandung 
1 Innert 20 Tagen nach der Ausstrahlung oder nach der Ablehnung des Begehrens  
um Zugang zum Programm kann jede Person eine Sendung bei der zuständigen 
Ombudsstelle beanstanden. Bezieht sich die Beanstandung auf mehrere Sendungen, 
so beginnt die Frist mit der Ausstrahlung der letzten beanstandeten Sendung. Die erste 
der beanstandeten Sendungen darf jedoch nicht länger als drei Monate vor der letzten 
zurückliegen. 
2 Die Beanstandung ist schriftlich einzureichen. In einer kurzen Begründung ist 
anzugeben, in welcher Hinsicht die beanstandete Sendung inhaltlich mangelhaft oder 
die Verweigerung des Zugangs zum Programm rechtswidrig sein soll. 
3 Die Ombudsstelle verzeichnet den Eingang der Beanstandung und benachrichtigt 
gleichzeitig den betroffenen Programmveranstalter. 

Art. 93 Erledigung 
1 Die Ombudsstelle prüft die Angelegenheit und vermittelt zwischen den Beteiligten. 
Dabei kann sie insbesondere: 

a. die Angelegenheit mit dem Programmveranstalter besprechen oder ihm in 
leichten Fällen zur direkten Erledigung überweisen; 

b. für eine direkte Begegnung zwischen den Beteiligten sorgen; 
c. Empfehlungen an den Programmveranstalter abgeben; 
d. die Beteiligten über die Zuständigkeiten, das massgebende Recht und den 

Rechtsweg orientieren. 
2 Sie hat keine Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis. 
3 Spätestens 40 Tage nach Einreichung der Beanstandung berichtet die Ombudsstelle 
den Beteiligten schriftlich über die Ergebnisse ihrer Abklärungen und die Art der 
Erledigung der Beanstandung. 
4 Im beiderseitigen Einverständnis kann mündliche Erledigung erfolgen. 
5 Nach Behandlung der Beanstandung stellt die Ombudsstelle dem Programmveran-
stalter Rechnung. Auf Antrag der Ombudsstelle oder des Veranstalters kann die 
Beschwerdeinstanz im Falle einer mutwilligen Beanstandung die Verfahrenskosten 
der Person auferlegen, welche die Beanstandung eingereicht hat. 

2. Abschnitt:  
Beschwerdeverfahren bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz 

Art. 94 Beschwerdebefugnis 
1 Beschwerde gegen eine Sendung oder gegen die Verweigerung des Zugangs zu 
einem Programm kann führen, wer: 
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a. am Beanstandungsverfahren vor der Ombudsstelle beteiligt war; und 
b. eine enge Beziehung zum Gegenstand der beanstandeten Sendungen nach-

weist oder dessen Gesuch um Zugang zum Programm abgewiesen worden ist. 
2 Natürliche Personen, die keine enge Beziehung zum Gegenstand der beanstandeten 
Sendung nachweisen, können auch Beschwerde führen, wenn sie mindestens 
20 Unterschriften beibringen. 
3 Natürliche Personen, die Beschwerde führen oder eine Beschwerde gemäss Ab-
satz 2 unterzeichnen, müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über das Schweizer 
Bürgerrecht oder eine Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung verfügen. 
4 Beschwerde führen kann auch das Departement; in diesem Falle gelten die Vor-
aussetzungen nach Absatz 1 nicht. 

Art. 95 Frist und Form der Beschwerde 
1 Innert 30 Tagen nach Eintreffen des Berichts nach Artikel 93 Absatz 3 kann bei  
der Beschwerdeinstanz schriftlich Beschwerde erhoben werden. Der Bericht der 
Ombudsstelle ist beizulegen. 
2 Das Departement reicht seine Beschwerde innert 30 Tagen nach der Ausstrahlung 
der betreffenden Sendung direkt bei der Beschwerdeinstanz ein. 
3 In der Beschwerde muss kurz begründet werden: 

a. in welcher Hinsicht die beanstandete Sendung Bestimmungen über den Inhalt 
redaktioneller Sendungen nach den Artikeln 4 und 5 dieses Gesetzes oder des 
für die schweizerischen Programmveranstalter verbindlichen internationalen 
Rechts verletzt hat; oder 

b. inwiefern die Verweigerung des Zugangs zum Programm rechtswidrig ist. 

Art. 96 Eintreten und Schriftenwechsel 
1 Besteht ein öffentliches Interesse an einem Entscheid, so tritt die Beschwerdeinstanz 
auch auf fristgemäss erhobene Beschwerden ein, welche nicht alle formellen Vor-
aussetzungen erfüllen. In diesem Fall haben die Beschwerdeführer keine Parteirechte. 
2 Ist die Beschwerde nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so lädt die 
Beschwerdeinstanz den Programmveranstalter zur Stellungnahme ein. 
3 Die Beschwerdeinstanz kann die Behandlung einer Beschwerde ablehnen oder 
sistieren, soweit zivil- oder strafrechtliche Rechtsbehelfe offen stehen oder unbenützt 
geblieben sind oder in der gleichen Angelegenheit ein Verwaltungsverfahren durch-
geführt wird. 

Art. 97 Entscheid 
1 Die Beratungen der Beschwerdeinstanz sind öffentlich, es sei denn, schützenswerte 
Privatinteressen stehen entgegen. 
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2 Die Beschwerdeinstanz stellt fest, ob: 
a. die angefochtenen Sendungen Bestimmungen über den Inhalt redaktioneller 

Sendungen, die in diesem Gesetz (Art. 4 und 5) oder dem einschlägigen  
internationalen Recht festgelegt sind, verletzt haben; oder  

b. eine rechtswidrige Verweigerung des Zugangs zum Programm vorliegt. 
3 Stellt sie eine Verletzung fest, so kann sie die in Artikel 89 vorgesehenen Mass-
nahmen ergreifen oder beantragen. 
4 Bei wiederholten Verstössen gegen die Pflichten nach Artikel 4 Absätze 1 und 3 und 
Artikel 5 sowie bei wiederholter rechtswidriger Verweigerung des Zugangs zum 
Programm kann die Beschwerdeinstanz in Anwendung von Artikel 90 Absatz 1 
Buchstabe h eine Verwaltungssanktion androhen oder verfügen. In besonders 
schweren Fällen kann die Beschwerdeinstanz zudem nach Artikel 89 Absatz 2 ein 
Sendeverbot oder eine Auflage beantragen. 

Art. 98 Kosten 
1 Das Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdeinstanz ist kostenlos. 
2 Für mutwillige Beschwerden können der Beschwerde führenden Person Verfah-
renskosten auferlegt werden. Das VwVG30 ist anwendbar. 

3. Kapitel: Rechtsschutz 

Art. 99 
Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bun-
desrechtspflege. Gegen Entscheide der Beschwerdeinstanz kann direkt Beschwerde 
beim Bundesgericht geführt werden. 

8. Titel: Verwaltungsgebühren 

Art. 100 
1 Die zuständige Behörde erhebt Verwaltungsgebühren insbesondere für: 

a. die Erteilung, Änderung und Aufhebung von Konzessionen; 
b. die Aufsichtstätigkeit; 
c. den Erlass von Verfügungen; 
d. die Behandlung von Anfragen. 

  

30 SR 172.021 
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2 Der Bundesrat legt die Gebührensätze fest. Er berücksichtigt dabei den Verwal-
tungsaufwand und kann der beschränkten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
natürlichen oder juristischen Person Rechnung tragen, bei der die Gebühr erhoben 
wird. 
3 Die zuständige Behörde kann vom Abgabepflichtigen eine angemessene Sicherheit 
verlangen. 

9. Titel: Strafbestimmungen 

Art. 101 Widerhandlungen 
1 Mit Busse bis zu 5000 Franken wird bestraft, wer ein Empfangsgerät zum Betrieb 
bereithält oder betreibt (Art. 68 Abs. 1) ohne dies der zuständigen Behörde vorgängig 
gemeldet zu haben (Art. 68 Abs. 3). 
2 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich einer rechtskräf-
tigen Verfügung der zuständigen Aufsichtsbehörde oder einem rechtskräftigen 
Entscheid der Rechtsmittelinstanzen zuwiderhandelt. 
3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer ein Konzessionsverfahren oder 
ein Verfahren zur Änderung einer Konzession durch falsche Angaben zu seinen 
Gunsten beeinflusst. 
4 In leichten Fällen kann von einer Bestrafung abgesehen werden. 

Art. 102 Zuständigkeit und Verfahren 
1 Für die Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen ist das Bundesamt 
zuständig. Das Bundesgesetz vom 22. März 197431 über das Verwaltungsstrafrecht 
ist anwendbar. 
2 Die Gebührenerhebungsstelle macht dem Bundesamt diejenigen Personendaten 
durch ein elektronisches Abrufverfahren zugänglich, die für die Strafverfolgung nach 
Artikel 101 Absatz 1 notwendig sind. Der Bundesrat kann Ausführungsbestim-
mungen über den Umfang dieser Daten, den Zugriff auf die Daten, die Bearbei-
tungsberechtigung, die Aufbewahrung und die Datensicherheit erlassen. 

  

31 SR 313.0 
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10. Titel: Schlussbestimmungen 
1. Kapitel: Vollzug sowie Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

Art. 103 Vollzug 
Der Bundesrat vollzieht dieses Gesetz, soweit die Aufgaben nicht einer anderen 
Behörde übertragen sind. Er erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er kann den 
Erlass der administrativen und technischen Vorschriften dem Departement übertra-
gen. 

Art. 104 Internationale Vereinbarungen und Vertretung bei internationalen 
Gremien 

1 Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite ab-
schliessen, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen. 
2 Er kann den Abschluss von Verträgen technischen oder administrativen Inhalts 
sowie die Vertretung des Bundes bei internationalen Gremien dem zuständigen 
Departement übertragen. Dieses kann seine Befugnis zur Vertretung des Bundes bei 
internationalen Gremien einer von ihm bezeichneten Behörde übertragen und ihr 
Weisungen erteilen. 

Art. 105 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Die Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts ist im Anhang geregelt. 

Art. 106 Koordination mit der Änderung vom 24. März 200632 des  
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 und mit der Änderung  
vom 24. März 2006 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

1.  Unabhängig davon, ob das vorliegende Gesetz (RTVG) oder die Änderung vom 
24. März 2006 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199733 zuerst in Kraft tritt, 
lautet mit Inkrafttreten des später in Kraft tretenden Gesetzes oder bei gleichzeitigem 
Inkrafttreten Artikel 56 Absatz 4 RTVG34 wie folgt: 

Art. 56 Abs. 4 
… 

2.  Unabhängig davon, ob das vorliegende Gesetz (RTVG) oder die Änderung vom 
24. März 2006 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 zuerst in Kraft tritt, lauten 
mit Inkrafttreten des später in Kraft tretenden Gesetzes oder bei gleichzeitigem 
Inkrafttreten die Artikel 6, 11 und 40 des Fernmeldegesetzes35 wie folgt: 

  

32 BBl 2006 3565 
33 SR 784.10 
34 Text eingefügt hiervor. 
35 Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 6 
… 

Art. 11 
… 

Art. 40 
… 

3.  Unabhängig davon, ob das vorliegende Gesetz (RTVG) oder die Änderung vom 
24. März 2006 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 zuerst in Kraft tritt, lautet 
mit Inkrafttreten des später in Kraft tretenden Gesetzes oder bei gleichzeitigem 
Inkrafttreten Artikel 83 Buchstabe p des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200536 
wie folgt: 

Art. 83 Bst. p 
… 

2. Kapitel: Übergangsbestimmungen 

Art. 107 Radio- und Fernsehkonzessionen 
1 Konzessionen für Radio- und Fernsehprogramme, die auf Grund des Bundesgeset-
zes vom 21. Juni 199137 über Radio und Fernsehen (RTVG 1991) erteilt worden sind, 
gelten unter Vorbehalt von Absatz 2 bis zu ihrem Ablauf weiter, sofern die Veran-
stalter nicht ausdrücklich darauf verzichten. 
2 Nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes kann der Bundesrat die Konzessionen der 
SRG, von swissinfo/SRI, der Teletext AG sowie von jenen Veranstaltern, die ihre 
Programme in Zusammenarbeit mit der SRG nach Artikel 31 Absatz 3 RTVG 1991 
veranstalten, mit einer Frist von neun Monaten auf Ende eines Kalenderjahres kün-
digen. 
3 Der Bundesrat kann die Konzessionen der SRG und von swissinfo/SRI, die auf 
Grund des RTVG 1991 erteilt worden sind, um längstens fünf Jahre ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes verlängern. 
4 Das Departement kann andere auf Grund des RTVG 1991 erteilte Konzessionen um 
längstens fünf Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes verlängern. In den verlängerten 
Konzessionen kann ein Kündigungsrecht vorgesehen werden. 
5 Gelten die Konzessionen der SRG oder von swissinfo/SRI weiter oder werden sie 
verlängert, so sind die Artikel 22 sowie 25 Absätze 5 und 6 sinngemäss anwendbar. 

  

36 SR 173.110. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
37 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 

Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 
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6 Auf die anderen Konzessionen, die weiter gelten oder verlängert worden sind, sind 
die Bestimmungen über Konzessionen mit Leistungsauftrag nach Artikel 22 sowie 
die Artikel 44–50 sinngemäss anwendbar. 

Art. 108 Sendernetzplan 
Der Bundesrat kann die Weisungen für die Sendernetzplanung nach Artikel 8 Ab-
satz 1 RTVG 199138 bis längstens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
verlängern oder nach Anhörung der Kommunikationskommission ändern. 

Art. 109 Beiträge aus den Empfangsgebühren 
1 Veranstalter von Radio- und Fernsehprogrammen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes einen Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren nach Arti-
kel 17 Absatz 2 RTVG 199139 erhalten, können bis zum Ablauf ihrer Konzession 
nach Artikel 107 weiterhin einen Anspruch auf einen Gebührenanteil geltend machen. 
Die Berechtigung für einen Gebührenanteil und die Bemessung des Anteils richten 
sich nach Artikel 17 Absatz 2 des RTVG 1991 sowie Artikel 10 der Radio- und 
Fernsehverordnung vom 6. Oktober 199740. 
2 Im Rahmen der Voraussetzungen nach Absatz 1 kann das Bundesamt Gebühren-
anteile an Veranstalter ausrichten, welche eine Konzession nach RTVG 1991 haben 
und den Sendebetrieb nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgenommen haben. 
3 Der Bundesrat berücksichtigt den Finanzbedarf bei der Festsetzung der Emp-
fangsgebühr (Art. 70). 
4 Die Übergangsregelung nach Absatz 1 endet zu jenem Zeitpunkt, in welchem die 
Konzessionen mit Gebührenanteil nach den Artikeln 38–42 erteilt werden, spätestens 
aber fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

Art. 110 Leitungskonzessionen 
1 Bestehende Konzessionen für die Weiterverbreitung von Radio- und Fernseh-
programmen über Leitungen nach Artikel 39 RTVG 199141 (Leitungskonzessionen) 
behalten ihre Gültigkeit bis deren Inhaber eine Fernmeldedienstekonzession nach den 
Artikeln 4 ff. FMG42 erhält, längstens jedoch bis zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

  

38 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 
Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 

39 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 
Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 

40 [AS 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395] 
41 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 

Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 

42 SR 784.10 
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2 Leitungskonzessionäre unterliegen weiterhin: 
a. Artikel 42 Absätze 2–4 RTVG 1991; 
b. Artikel 47 Absatz 1 RTVG 1991 betreffend die Verbreitung der Programme 

anderer Programmveranstalter, deren Konzession nach Artikel 107 dieses 
Gesetzes verlängert wurde. 

3 Die Verpflichtungen eines Leitungskonzessionärs nach Absatz 2 enden, sobald die 
Verbreitung der dort erfassten Programme über Leitungen (nach den Art. 59 und 60) 
in dessen Bedienungsgebiet rechtskräftig geklärt ist, spätestens aber nach fünf Jahren. 

Art. 111 Umsetzerkonzessionen 
Bestehende Konzessionen für die drahtlose Weiterverbreitung von Radio- und Fern-
sehprogrammen nach Artikel 43 RTVG 199143 (Umsetzerkonzessionen) behalten 
ihre Gültigkeit bis deren Inhaber eine Funk- und Fernmeldedienstekonzession nach 
den Artikeln 4 ff. beziehungsweise nach den Artikeln 22 ff. FMG44 erhält, längstens 
jedoch bis zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes. 

Art. 112 Organisationsstruktur der SRG 
Die SRG hat die Umsetzung der Organisationsstruktur (Art. 31–33) auf den Zeitpunkt 
der Erneuerung ihrer Konzession umzusetzen. 

Art. 113 Hängige Aufsichtsverfahren 
1 Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Verfahren nach den Arti-
keln 56 ff. und 70 ff. des RTVG 199145 werden durch die nach neuem Recht zustän-
dige Behörde beurteilt. Das neue Verfahrensrecht ist anzuwenden. 
2 Hat sich ein aufsichtsrechtlicher Sachverhalt vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ereignet und ist ein Verfahren hängig, so ist das RTVG 1991 anwendbar. Dauert ein 
Sachverhalt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an und ist ein Verfahren hängig, so 
beurteilen sich diejenigen Verstösse, die sich vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ereignet haben, nach RTVG 1991. Vorbehalten bleibt die Anwendung von Artikel 2 
Absatz 2 des Strafgesetzbuchs46. 

  

43 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 
Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 

44 SR 784.10 
45 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 

Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 

46 SR 311.0 
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Art. 114 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. April 200747 

  

47 BRB vom 9. März 2007 (AS 2007 781) 
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Anhang 
(Art. 105) 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

I 

Das Bundesgesetz vom 21. Juni 199148 über Radio und Fernsehen (RTVG) wird 
aufgehoben. 

II 

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert: 

1. Bundesgesetz vom 20. Dezember 196849 über  
das Verwaltungsverfahren 

Art. 3 Bst. ebis 
Aufgehoben 

2. Fernmeldegesetz vom 30. April 199750 

Art. 2 
… 

Art. 3 Bst. h 
… 

Art. 651 Abs. 1 Bst. b 
… 

Art. 1152 Abs. 6 
… 

  

48 [AS 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 Anhang Ziff. 4, 2000 1891 Ziff. VIII 2, 2001 2790 
Anhang Ziff. 2, 2002 1904 Art. 36 Ziff. 2, 2004 297 Ziff. I 3 1633 Ziff. I 9 4929 Art. 21 
Ziff. 3, 2006 1039 Art. 2] 

49 SR 172.021 
50 SR 784.10. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
51 Siehe auch Art. 106 Ziff. 2 hiervor. 
52 Siehe auch Art. 106 Ziff. 2 hiervor. 
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Art. 23 Abs. 1 Bst. b 
… 

Art. 24 Abs. 1bis 
… 

Art. 25 Abs. 2 
… 

Art. 35a 
… 

Art. 39 
… 

Art. 4053 Abs. 1bis 
… 

3. Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 200554 

Art. 8355 Bst. p 
… 

  

53 Siehe auch Art. 106 Ziff. 2 hiervor. 
54 SR 173.110 
55 Siehe auch Art. 106 Ziff. 3 hiervor. 
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